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management
47049 Duisburg
Sonnenwall 77-79

Bekanntmachung
über das Abstimmungsrecht für den Ratsbür-
gerentscheid am 19. April 2026 von Unions-
bürgerinnen und Unionsbürgern, die nicht 
der Meldepflicht unterliegen

Hiermit unterrichte ich die Unionsbürgerinnen und  
Unionsbürger, die nach den melderechtlichen Vor-
schriften von der Meldepflicht befreit sind, dass 
sie die Möglichkeit haben, sich auf Antrag nach  
§ 12 der Kommunalwahlordnung NRW (KWahlO) 
in das Abstimmungsverzeichnis eintragen zu lassen.

Der Antrag muss bis zum 16. Tag vor dem Ab-
stimmungstag, also 

bis zum 03.04.2026

bei der 

Stabsstelle Wahlen
In den Haesen 84
47198 Duisburg

eingegangen sein.

Nach § 12 Abs. 8 der KWahlO muss der Antrag 
Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum, Ge- 
burtsort und Anschrift sowie die Staatsangehörig- 
keit enthalten und persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. In diesem Antrag hat die Uni-
onsbürgerin bzw. der Unionsbürger durch Abgabe 
einer Versicherung an Eides statt den Nachweis 
zur Abstimmungsberechtigung zu erbringen. 
Gegenstand der Versicherung an Eides statt ist 
eine Erklärung über ihre bzw. seine Staatsangehö-
rigkeit, ihre bzw. seine Anschrift in der Gemeinde 
und dass sie bzw. er am Abstimmungstag seit 
mindestens dem 16. Tag vor der Abstimmung im 
Abstimmungsgebiet ununterbrochen eine Woh-
nung, bei mehreren Wohnungen die Hauptwoh-
nung innehaben wird.

Der Oberbürgermeister kann die Vorlage eines 
gültigen Identitätsausweises verlangen.

Eine abstimmungsberechtigte Person, die des Le-
sens unkundig ist oder aufgrund einer Behinde-
rung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, 
kann sich einer Hilfsperson bedienen, die an Eides 
statt versichert, dass sie den Antrag nach den An- 
gaben der bzw. des Abstimmungsberechtigten 
ausgefüllt hat.

Duisburg, den 25. Februar 2026

Sören Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Gläser
Tel.-Nr.: 0203 283-987354
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